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l. Ausgerechnet Wesel - wenigstens einige 

ältere KJ-Leser werden diese Anspielung ver
stehen. Denn Wes cl hatte 1974 die .idealisti
sehe« Zunft und ihre Altmeister vehement 

herausgefordert mit einem Plädoyer für ma
terialistische ReclllSgeschichte'. Schade, da/~ 

nun keiner dieser Altmeister, ein Coing oder 
Kunkel oder Wieacker, ein Krause oder 

Thieme oder Rehfeldt oder Bader mehr be

reitsteht, die wirkliche Herausforderung auf
zunehmen, die Wesel jetzt vorgelegt hat. Eine 
Geschichte des Rechts - nicht mehr und nicht 

weniger. Im deutschen Sprachraum hat man 

einen solchen Titel noch nicht gewagt. Der 
Herkules heißt also Wese\. 

2. Geschichte des Rechts - da ziehen sie also an 
uns vorbei, die Sammler und Jäger, die seg

mentären Gesellschaften, die Protostaaten, 
dann die Sumerer und Babyionier und Ägyp

ter und Juden und Griechen und Römer und 
Ptolemäer und Byzantiner, dann die Genna
nen und die Franken und das deutsche Mit

telalter, dann die frühe Neuzeit und das 

19.Jahrhunderr mit Weimar und das soge

nannte Dritte Reich und die DDR und die 

BRD, die Stämme und Völker, die Reiche und 

Staaten, die Manner und Frauen, mit ihrem 

Recht und "dem Recht«. Genau zwanzig Ka

pitel und 343 Paragraphen gonnt ihnen Wese\. 
In vierTeilen vollendet sich diese Geschichte: 

Frühgeschichte, Antike, Germanen und Mit-

I Z:Jr Methode dtr Rechtsgc-schlchtc. KJ 197.1, H7 9 J6S; 
direkt duu m('Lnl'" Knuk 3n Theon" und Bel spl(~ 1 (Ver
tng.d rcih(·il,lmJu ·,nahslcrung) in. Zur Erk('nntOl~problC'

m.:mk matcn :r. hsti !ichcr POSIIlOJ1en In der rcdll shl.SlOn
s(~he n MethodendiskussIon. Zs fur hlSt forschung S 
('978) S.117-19' 

tel alter, Neuzeit. Wesel hat mit diesem Ge
samtüberblick endlich einen Rückstand auf

geholt, an dem die Rechtsgeschichtsdarstel

lungen in Deutschland schmerzlich litten. 
Wie Vinogradoff in England schon '9201 

oder Gilissen J im franzosischen Sprachraum 

'972 oder Seagle 1946' im amerikanischen 
und Tschermlowsk, 1973~ im russischen 

Sprachraum bezieht er die vorstaatlichen 
Rechrsgesellschafren mit ein. In der Tat läßt 

dieser Kontrast sehr Wesentliches an den 

mehr oder weniger staatlichen Gesellschaften 
plastischer hervortreten. Das gilt ganz beson

ders fur Konfliktlösung und Strafrecht. Wesel 

hat sich bei der Ethnologie pl ausible Aus
künfte geholt. Wer jemals versucht hat, mil 

bloßer Rechtsgeschichte zu erklären, wie und 

warum germanische Bußtaxensysteme so aus
sehen, wie sie aussehen, und wie sie wohl 

funktioniert haben, vermag sein Vergnügen 
daran zu ermessen. Für meinen Geschmack 

gerät ihm aber das Vergnügen etwas zu breit 
und selbstredend. Er hätte den Ertrag viel 
konzentrierter, sachnäher und quellennäher 

direkt an der germanischen und fränkischen 

Zeit vorführen können. Für diese Zeit fließen 
die Rechtsquellen dazu. Aber nun bleibt die 

Ausbeute seiner ethnologischen Anstrengung 

für die jetzt erst fließenden Rechtsquellen 
doch recht schmal. 

3· Weseis Rhetorik isr lapidar. Sie transpor

liert seine methodische Haltung: Jeder Satz 

ein Faktum. Folgerichtig hat diese Geschichte 

2 Paltl Vwograduff, OUlhn.::s of HlSlonC31 JUrisprudC'nce, 
Bd.l: lmroducw-m. TribJI L:a w, Oxford U P 1910 

.\ John G,I:Hl'n, Innodllcllon h11lonquc;\U drolI, Bruxclles. 
Bruyhnt 1997. K.ap. r. 

4 WJhrtm S~ag/~. Th(· H,slory of LolW, New York 19<46; clt 
Ubs. ' Wt hgcsch,chtc de R« hu. Munchen 19S 1 lI.O . 

S S M Tlchcrmluwsk., AUg('mf:l oe S U.llS>o und Rcchucc
$dIlChlC', Von der Enmc!lUng des Staac« biS zum K ilpllll
lu'mu.t Lehrbuch (197J). All,$, dem R~ISslschc n hgg. BcTl ul 
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kein Subjekt. Sie will die Geschichte selbst 
sein - eben die »Geschichte des Rechts«. 
Das ist mehr als die .Weltgeschichte« eines 
Seagle. Geschichte zu schreiben als ,die Ge

schichte selbst<, ist eine vornehmlich deutsche 
Tradition. Hand in Hand verwalten Idealisten 
u.nd Marxisten diese unsere geschichrsphilo

sophische Erbschaft. Das meiste passien hier 
»von selbst«, Mit den Sich·5ärzen lösen sich 
immer wieder schwierige Fragen verblüHend 
einfach. Es hat »sich(l( etwas entwickelt. \'<'esel 
folgt dieser Perspektive nicht dogmatisch und 
ohne komplizierte Reflexionen. Aber er folgt 

ihr. Er sehreibt also keine Apologie des euro
päischen Juristen wie seinerz.eit Wreacker und 
keine Apologie der »Streitbaren Juristen,(, 
wie seinerzeit die KJ, auch keine des ewigen 
römischen (Zivil. )Rechts ""'je Zimmermann 

und andere und keine Apologie Europas 
wie Hattenhauer, auch keine Bilderbögen 
und kein Lexikon wie KohleT, aber auch keine 
Apologie der Dialektik der Klassenkämpfe 
wie die "Staats- und Rechtsgeschichte« real
marxistischer Provenienz. Vielmehr ein biß
ehen von allem und vor allem in )objektiver< 
Perspektive. 
Die Konsequenzen dieser Perspektive sind 
ungemein reizvoll für den .gesunden Ver
stand(. Sie ergeben ein sehr real is tisch und 
objektiv wirkendes, didaktisch klares und 
deudjch überblickbares Bild einer im Prinzip 

erklärbaren Landschaft, eben der ' Landschaft 
selbst<. Man braucht sie nur richtig anzu
schauen und kurz und übersichtlich zum 
Sprechen zu bringen. Das ist die einfache 
methodische Aufgabe. Und es ergibt erdrük
kende Glaubwürdigkeit. 
4. Die Darstel.lung paßt sich diesem Genre an. 
Sie verläuft bewahrt herkömmlich, nämlich 
synchronistisch, wie man früher sagte. Die 
GeschIchte des Rechts zerfallt also in große 
Querschniue, die5c werden in sysrematischer 
Ordnung vorgeJÜhrt. Es beginnt zwanzigmal 
mit .. Geschichte und \XIirtschaft<1<) d. h. mit 
einigen Daten und Produktionsverhälmissen . 
Dann kommt jeweils etwas zu Rechtsquellen 
und/oder Veriassung oder Ordnung oder 
staatliche Ordnung oder lehenswesen, später 
auch zu Naturrecht und Menschenrecht und 
Verfassungen und Verwalrungsrecht; zwei
tens folgt stets etwas zu Gerichten und Pro
zcß, weiter zu Verwandrschaft u.nd Familie 
und Frauen und Ehe, zu Eigenwm und 
Erbe, zu Verträgen (später auch zu Handels
gesellschaft und Wertpapierrecht), zu De
liktsrecht und Sachenrecht; ab dem 19.Jahr-

hundert wird das "Zivilrecht" genannt, ab 
Weimar treten Arbeitsrecht und soziales 
Mietrecht hi.J1 zuj im nächsten Schritt folgt 
jeweils etwas zu Strafe und Strafrecht, auch 
zu Gefängnissen und Zuchthäusern. Ab und 

zu wird ein wenig Rechtswissenschaft einge
Streut. Natürlich verläuft das nicht ganz so 
schematisch wie in dieser Aufzählung. 
Daß solche Systematisierung stets ein wenig 
anachronistisch sein muß, ist für WeseIs 
Zwecke ganz erwünscht. Diese Darsrellungs
form bindel bei Wes eI Gegenwart und Ver

gangenheit viel enger zusammen, als es zu
nachst zu sein scheint. In seiner Synchronistik 
entw-ickelt sich das Spärere immer schön aus 
dem Früheren . Manches verschwindet auch. 
J edenf.lls wird man aber immer deutlich be
lehrt über Kontinujtäten. So erscheint die Ge
scruchtskenntnis nutzlich und stets angewen
det zum Besten des Lesers. 
j. Diese Geschichte hat Zwar kein Subjekt, 

aber sehr wohl einen Maßstab ... Sozial« sollte 
es immer sein und nicht ungleich, vor allem 
nicht z.wischen Frauen und Män.nern. Ein 
bißehen Freiheit ist auch nicht schlecht, 
aber individualistisch darf sie nicht sein. 
Strafrecht soll milde sein. Im Vorbeigehen 

wird bewertet und keineswegs zimperlich. 
Das wirkt zeitgemäß und a la mode sympa
thisch. 

So wird zur G leichvergelrung der Talionsstra
fen nur gesagt. sie seien härter (S. 90). Daß sie 
auch eine normative Bändigung bedeuteten, 
denn es durf-te eben nur noch gleich vergolten 
werden und nicht mehr willkürlich, bleibt 
ungesagt. Fur Beschreibung wie Bewertung 
wäre das aber wichtig. 
In karolingischer Zeit soll es ), Volksrecht« 
gegeben haben, alt und ehrwürdig, das man 
nicht einfach ;indern konnte, sogar Volksver
sammlungen (5. 28). Nicht nur die Einsich
ten der Ethnologie werden hier geopfert, son
dern auch die der rechrsh.isrorischen For
schung, die sich doch etwas von Beseler, 
Gierke und gar dem völkischen NS-Ge

schichtsbild emanzipiert hat. 
Die berü.hmte südfranzöslsche Gottesfrie
densbewegung soll von den adligen Bischöfen 
und Äbten ausgegangeo sein (S. )00). Sie er
scheint daher als Tendenz .von oben<. Das war 
wohl etwas komplizierter. Die vielleicht et
was feinsinnige, aber doch wichtige Diskus~ 
si on der Rechtshisroriker um Gewohnheits
recht und Rechtsgewohnheiten bleibt außen 
vor. Das Landrecht des Sachsenspiegels ist 
"Gewohnheitsrecht« eines Bauernvolkes 
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(5, 3 17)· Wieder bleibt der vorstaatliche Kon
text unbeachtet. 

Eine Verallgemeinerung, die man nicht mehr 
gerne liest, ist auch die Redeweise vom ··mit

telalterlichen Prozeß«, sei es Strafprozd~ oder 

Zivilprozeß. Er bleibt bei \'<fese( zunachst Ull

veranden von der fränkischen Zeit bis zum 

Hochmittelalter (5, 3 19)! Es mag sein, daß die 
Differenzierungell, die man dazu jetzt kennt 
und betOnt, für \'V'esels Überblick nicht wich

tig sind. Aber von n-unvcrandert« sollte man 

deswegen nicht sprechen. 

Mit dem Romischen Recht habe man im 
19.Jahrhundert sozialen Ungerechtjgkeiren 
Tür und Tor geöffnet. Dag('gen seien die Ger
manisten »poli[isch im Recht \{ gewesen. 
Diese Bilanz ist so air wie kiJhn und schief. 
Sie glaubt immer noch den Polemiken des 
J 9- Jahrhundens und rechnet niches davon 
nach, War es wirklich ohne Romisches Recht 
sozial gerechter? Etwa im Geltungsbereich 
des A ligemeinen Landrcches oder des Codex 
Maximilianeus in Bayern ? Oder gar im Be· 
reich des Sachsischen Rechts noch unter den 
Formen des Sachsenspiegels? $eriosc Aus· 
kü nfre dazu wären von hohem Interesse, 
aber mir der Formel )lpoli tisch im Recht « 
wird dies alles erstic kt. Als ob die deutsch
rechelichen Germanisten mit ihrem Privat
recht die spätere s02iale Frage .. gelost" hät
ten. Romanisten wie Baron oder Locmar ste
hen hier ganz neben Germanisten wie Gierke 
und zuvor BeseIer oder Bluntschli. 
1n der frühen Neuzeit schlebt sic h ndle kalte 
Trennscheibe des Staatsapparates zwischen 
Fürsten und Uncercanen« (5.363)' Staat und 
erst recht Staatsapparat gehären nicht zu den 
Lieblingen Weseis - versrandlich, Aber nicht 
we nige empfanden die ),kalte Trennscheibe« 
als eine sehr sinnvolle Trennung der Streit
hahne im großen und kleinen Krieg, vom 
$t;indekrieg und Bauernkrieg bis zur Selbst
hilfe eines Hans Kohlhase im 16.Jahrhundert, 
bekanm geworden als Michael Kohlhaas 
1808. Man soll nicht den Staatsapparat be
sc honigen. Aber es ist eine geLihrliche Ver
fuhrung, ihn nur als »Trennscheibe« zu be
zeichnen. Dieses Werkzeug gehört bekannr
lieh zu den besonders gefährlichen, 
Ähnlich ergeht es »der« juristischen Dogma
tik und erst recht wieder einmal dem juristi
schen "Formalismus«: )Je weiter sich die ju
ris tische Dogmatik entwickelt, desro schlech
ter steht es um sozia le Gerechtigkeit.« 
(5,148), Solch einfache Lehren sind wohl 
schon für Ath en, erst recht fü r Rom und ge-

wi.ß auch fur heute einfach Irrlehren , Das 
wäre nicht weite r bemerkenswert. wenn sie 
nicht so sch licht, anschau lich und selbs<be
wußt daherkamen. Fü r die Romcr werd~n 
z. B. die: »dogmatischen« Schwierigkeiten 
mit der Stellvertretung schön erklart. Erst 
dann sei unsere Dogm;ttik der Stellvertretung 
entstanden mit ihr~n klaren Unterscheidun
gen von Stellvertretung, Vollmacht und Auf
trag (5. 208). \'Ias soll denn daran nun .,sozial 
ungerecht« sein? Wenigstens hätte man das 
gerne erklirr. 
Das Römische Recht sei besonders am An
fang sehr »formalistisch l'C gewesc..'n im Gegen
satz zum Griechischen; wa rum, darüber 
konne man nur Vermutungen anstellen, viel · 
leicht gebe es religios-magi st:he Grunde? Die 
Idee, daß ein gewisser .Formalismus( ein we
sentlicher Faktor von Rechtssicherheit in ei
ner partiell aufkommenden, noch unsicheren 
und mißtrauisc hen Zivilrechtsgesellschafc 
wäre, eronert \'Icsel nie hr. Sic wäre gerade 
für sei ne ZivilrechrsbeispieJe naheliegend. 
Und was wä re daran sozial ungerecht? 
Bemerkenswert sind auch ediche Enrwick
lungslogiken. Die Trennung von Recht und 
Moral habe die Menschen freier gemacht, 
aber auch soziale Ungerechtigkeit gebracht. 
Ergo müßte es vorher wcniger sozial unge
recht gewesen sein (vgl. 5, 47 H,)I Auch For
ma lismus, also etwas wie inhaltliche und be
griffliche Prazision, die an bestimmten auße
ren Merkmalen fest halt, hat vcrmurlich mit 
sozia ler Ungerechtigkeit wenig zu tun. Recht 
ka nn ungerec ht sein, ob formal oder nicht 
formal. Inhaltliche Härte ist oft prazise, 
aber Ofl auch se hr unpr;zise (vgl. 5,205), 

Wer weniger Will kur wunscbr, wird schnell 
»formal «. 

Menschenrechte, das si nd die angeborenen, 
bei denen es nur auf das Menschsein an
kommt. In Deutschland wurden sie bis 1949 
gerad e ni cht formuliert, weder in dcr PauJs
kirche, noch in den Verfa~sungen der ein7..el
nen Staaten und nicht cinmal in Wei.mar. We
sei schreibt es anders auf (5, 417), Et ve rwischt 
damit entscheidende Unterschiede 7.wischen 
Menschenrechten und Grundrechten. 
»Hisrorischc Mcthode« war für Savigny nun 
wirklich nicht in c..~rste r Linie der direkte 
RuckgriH auf das antike Recht der römischen 
Juristen. Auch WeseIs Zitat tragt das nicht 
und SClv ignys SyJlem von 1840-49 widerlegt 
das Punkt für Punkt (anders 5. 436). Wesel 
verstellt sich das Pro und Contra zu dieser 
Methode und macht es sich zu ei nfach - wie 
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so viele. Das Römische Rechl ga lr noch als 
})heutige ~ ik. , Man hatre also zurückzu greifen 
ob Jurist und sollte sich dennoch als Histo
nker nicht vergreifen - ein spannullgsvolles 
Unrern<:hm<:n bis heure. 
Der Mange l an sozialer Rucksich{ im BGB 
hat nach Wescl in der hohen Bcgrifflichkeit, 
die freilich auch aus dem - <In .sich loblicheren 
- Naturrecht stamme, ebenso wi e im antiken 
romischen Recht seine Ursochc (5.4)7). 

Hohe Bcgrimichkeit soll also un gerecht 
sein? In \'V'ahrheit hat sic mit Gerechtigkeit 
wenig LU tun. Man kann hochbegriiflich und 
niederbegrifflich 1lllgL"l"L'cht ~('in. Dil' hochbe
griffliche Pandektendogmatik des '9.Jahr
hunderts propagierte ein zukun.hsweiscndes 
Modell möglichst gleicher Rechtssubjekte. 
Daß da." in ihrer Zeit nicht Realitat war, sah 
sie. Man arbeitete g(TJ.de nicht positivistisch
abbildend. Daß man deshalb mit Spezialge
serzgebungen, also durch erneut .'!ngletches 
Recht, den Armen und Schwachen helfen 
mußte, hat sie nicht bestritten) nicht iJberse
hen und in vielen Fallen eigens geforderr. Von 
diesem Zusammenhan?; 7.wischen allgemei
nem und gleichem Privatrecht und besonders 
ford.erndem und ungleichem Recht s;J.gt \X'esel 
nichts. Es ist kein Zufall, daG z .. ß. das Ab
zahlungsgeserz VOll 1894 bei ihm nicht er
wahnt wird. Er erzählt nur die halbe Ge
schichte. Das ist ungerecht. Gcr;lde hier gehen 
auch manche Fakten ~rark d,lneben - Wind
scheid hatte nicht den ers'Cen BGR-Kommis
sionsvorsitz. und Planck nicht den zweiten 
(5.444 L). 
6. Viel Kritik also - also viel Beckmesserei? 
Wesel gibt ja >nur< einen Überblick. Es ware 
daher unfair, die nQ[wendige Selektiviuit und 
so manches Detail zu kritisieren. Man darf 
ganz einfach sagen, daß das \\Ted{, wie es 
schon gesagt wurde, als Überblick ... grandi osr.. 
(Die Zeit), "kolo$saI1u, })vorzüglich« und »ver~ 
gnüglich« (Neue Zürcher Zeitung) und »teil
weise meiSterhaft . (Suddeutsche Zeitun~) ge
lungen ist und jedenfalls ein Buch, ~,das sei
nesgleichen suchen mag« (FAZ). 
Aber auch bei einem Überblick muß man den 
Kardjn~drugenden und -schwachen naL:hgc
hen - erst recht. Denn sie sind nOL:h wichtiger 
als bei einer Detailsrudie oder einem Spezia
listenwerk, Im Überblick erscheinen die ge 
wohnten Vorurteile nur etw;J.S ubersichrlichcr 
und mcisr weni ger deutlich. Sie wirken umso 
ungebrochener aufs Ganze. Schon d.ie kon
krete Kritik soeben betrifft keine Margina. 
lien: Talion beu'iHt die Grundfrage von S;:tnk-

tiollsgerec htigkcir und -rc:gularitat bis heure. 
Volksrecht ist ein populirer Topos geblieben. 
Kritik an Kirche und Rechtsentwicklun g von 
oben di cnt seit langem und noch als wohlfeile 
WJffc. GewohnheitSrecht iSt nicht populJr, 
aber Frage von Lebensnahe. Mirtelalter, sei 
es im Prozeß, wird gern zum starren Zerrbild 
gegenüber der besseren )Moderne<, Romi
schcs Recht erschien unsozial seit Man und 
L:lsall t"-sie meinten es allerdings nicht histo
risch, sondern politisc h und aktuell. Gemeint 
ist Privatrecht, als Idee und Realität - StreLt
obj,·!<t gerJde heute. DJS 19.Jahrhunderr ist 
~ni".i'll ung('lid)[ . Freiheit und reale Riesen
zuwachse an \X'ohlfahrr fur mehr 1v1enschen 
als je hin oder her. Dabei nahm man das alte 
Armurs- und Krankheitsproblem erstmals 
energisch und erfolgreich in Angriff - gar 
nicht formal - und ')erzte ein gew iß formales 
Ideal - weil fur alle - gleich dazu. »Staats
apparat« und »Trennsc heib c-« tra gen die 
Aktualität schon an der Stirn - recheliches 
Gewaltn1onopol und Rechtsdurchsetzung 
wären das Problem. Dogma[ik und Formalis
mus stehen vor allem seit '9),3 unter Anklage, 
Durchgreifend volks- und lebensnah soll 
Recht sein - nur wie, ohne daß es etv .... as un
rcchelich wird? Um nicht weniger :.:ds dicse 
unserc Basiswertungen geht e:; in diesem Ge
schichtsbuch - zu seinem Wohl und Wehe. 
Nur erzählt es oft nur die Halfte. Auch für 
einen Überblick mug dies Olls Schwache nicht 
nur im Detail bezeichnet werden, 
7· Zu den besonderen Starken! zum;)1 als Pio
niertat in Deutschland, gehört die eI\v~ihnte 

Einbeziehung der nicht::;taarlichen Gesell
schaften und Rechtszustände. Das fördert 
sehr das Vcntandnis von Str~frecht und Pro
zeH, aber auch von Familie1 Ehe und Ver
wandtschaft. Es forden auch das Vers[~ndnis 
von Deliktsrt.'cht) das eben aus einer Abspal
rung vo m Slrafreclu entstehen mußte) sobald 
man eine z.ivilrechrliche n~ben einer öf1ent
lichrechrlichen Seite des Rechts ausdifferen
ziene. Zu den Starken gehört auch, daß im 
Größen die wirtschaftlichen Verhälrnisse ein
bezogen wurden. Dies geschieht" ohne bko
nomistischen Marxismus. Besonders für die 
Frühzeit bi s zum Minelahcr ergibt das erheb
lichen Erk \;lrungscrrrilg. FiJ r die neue re Zeit 
bleiben die Konturen dagegen blaß. Zu den 
großen Starken gehört auch die beispiclsrci
ehe Anschaulichkeit. Ob die IJpidare Sprache 
v.·irklich eine Stärke ist oder nicht eine Täu
schung, möch te ich offenlJssen. Jedenfalls 
ware es eine an genehme Tauschung. \'X'escl 
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kokettiert erfolgreich mit der Trivialliteratur 
in den Köpfen vieler Leser und der schnodd
rigen ÖffentlichkeilSSprache in ihren Ohren. 
8. Zu den schwächsten Seilen gehören 
schließlich drei durchgehende größere 
Punkte: die fast nai ..... e Idealisierung der vor
st.atlichen Zeiten, die unbefangene Objekti
vierung der Rechtsgeschichte und vor allem 
die abstrakte Formelhaftigke; t im Zivil- und 
erst recht Winschaftsrccht. 
In den glücklLchercn vorstaatlichen Zelten 
hattcn die Leute »nicht so viel Hunger wie 
heute{( (5.18). Wic ist das wohl gemessen? Sie 
waren auch sehr fröhlich und lebten in 
))freier Gemeinschaft, auf di~ :loch kein ~e 
sellsch"ftlicher Druck .usgeubt" wurde 
(S.20). Na ja. Auf S. 42 erfährt man d,nn, 
daß "in segmentaren Gesellschaften rur das 
Zusammenleben in der kleinen Gemeinschaft 
schon die bloße Existenz von Gefuhlen wie 
Haß, Habgier oder Eifersucht b .. drohlich 
ist.- Die Gefühle werden namlich verdäch 
tigt, und man scheut sich J "nn so zu reden 
und auch nur zu denken, »w<,' il man jederzeit 
damit rechnen muß, als Hexer oder Z<1uberer 
verdächtigt zu werden.«(S. 4Z) . Was nun? 
Daß die Darstellung ein streng objektives, 
als wahr vermineltes Bild zeic hnet, wurde 
bereits erwahnt. Wieviel daran im einzelnen 
trügerisch ist, lassen bisweilen Andeutungen 
zum Forschungssrand erkennen. Nicht seltc::n 
werden auch Noten wie fal. .. ch und richtig 
ausgeteilt, die die objektivistische M:lllier be
kräftigen. Der gesunde Mensc henversta nd 
wird zufrieden sein. Der Forscherversrand 
nicht - schlecht für ihn. Weseis Geschichrs
design vermeidet den Geschichtszweifel. 
Konstruktionen und Rekons[[1Jktionen sind 
hier kein Thema. Es scheint die Lebenslüge 
der popularen Schreibweise bleiben zu müs
sen, daß es eben so war, wie es eigentlich 
ge\vesen war. Daß es sich durch und durch 
und Schritt für Schritt nicht einfach um Fak
ten, sondern um Deutungen, Kontexd.,jldun
gen, Erklärung aus angenommenen Zu sam
menhöngen und höchst Wesclsehe Strukturen 
handelt, wird dem Leser nicht einmal ange
deutet. Das bleibt Augurenwissen. So gese
hen, hat dieser so sympathische Überblick 
einen auroritaren HJbirus. Er zeigt nicht 
crwa, wie man seine Geschichte deuten 
könnte, mit besseren und schlechteren Grün
den, sondern er zeigt eben, wie es war, Deu
tung hin und Deutung her - das ist nur 
Forscherstreit. Nicht, daß ich Illir ) wildes (( 
Konstruieren wünschte. Aber etWas mehr 

vom Wissensprozeß muß man als Wissen
schafder zumuten. 
In einer R~cht5-Geschichte stÖr[ mich freilich 
am meisten die abstrakte Formclh3ftigkeir im 
genuin Juristischen. Man fragt sich, fur wen 
und wozu eigentlich die vielen Bemerkungen 
dienen sollen, die irgendwelche Rechtssiuze 
zwisl~hen Rom und heute benennen. Mehr
fach wird dem Leser z. B. erkhin, daß man 
den Gefahr- und Eigentumsübcrgang beim 
K.uf mal allein an die Zahlung des Kaufprei
ses anknupfte, dann aber auch an die zusalZ
liehe Übergabe der K.ufsache oder schon an 
den Kauiabschluß wie in Rom (5,9), ZIS f., 
40Z). Zur Übergabelosung sag' Wese!: "Wel
che Losung ist )richtig<? Die des BGB. \'(fcnn 
der eine nicht leisten kann, braucht der andere 
auch nicht zu 1eisten.« (5. 218). Zufallig war es 
also unser 8GB, das es »richtig« machte. 
Viele, ja vielleicht die meisten modernen 
Rechte sehen dies anders. Da.ß der romische 
K:iufer womöglich zahlen mußte, obwohl er 
die gekaufte Sache nicht mehr erhielt, die 
noch beim Verkaufer lagerte und zufällig un
tergangen war, W:t.f also falsch, ja »unsinnig« 
(S. ZI9). Der Austauschgedanke des da ul des 
gilt \'t'esel ohne weiteres als gerechter denn 
das Venragsprinzip, das auf den Kaufab
schluß abstellt. Diese Statements zeigen eine 
oberflachlieh abstrakte Bewertungs-Jurispru
denz. Man lernt nichts daraus außer Formeln. 
Die Römer hatten am Barkaufgedanken ge
klebt - das heißt, diese Starjuristen warfen 
einfach Barkaufe, bei denen das Zufallspro
blem gar nicht auftritt, und andere Kaufe 
grundlos in einen Topf. Schwer zu glauben 
- in Wahrheit geht es nicht einfach um richtig 
oder falsch, sondern um sehr verschiedene 
FalJgl1.Jppen mit sehr plausibel vcr~(hiedenen 
Lösungen, auch noch im BGB. Bei UistJnz
oder Transportkauf, bei Gel1ußkauf, Han
deiskauf und in vielen frei vereinbarten Fällen 
häl[ man es <Inders. Fur die Romer bandclr es 
sich vor allem um Sklavenbufe, Weinkaufe 
und ähnliches. Der Weinkauf war vielfach 
sogenannter Spekulationskauf. Wer beim rö
mischen K.uf ab Hof und Faß 110<h vor der 
volligen Reife auf einen besonders guten Jahr
gang spekulierte) trug dann eben auch die 
Preisgefahr) wenn der \'(le in zufaJlig verdarb, 
zumal er die L.1hcrkosten ersparte. Auch bei 
besonders preisstablIen Kaufen vom Produ
zenten) der sein fertiges Gut nicht mehr nut
zen will, J.ber noch lagern muß, erscheint die 
Kaufergdahr als p,lSscuder Anreiz, den Käu
fer zur Abnahme zu veranlassen, besonders in 
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,\grarischen Vcrh.-i.hnissen. Zu bedenken sind 

1uch Beweisprobleme zum KaufabschJuß ei

nerseits und zum Zufallseintritr andererseits. 

Noch zum BGB findet man in denArchivma

terialien der Redaktoren denn auch eine Ein

gabe der rheinischen Landwirte gegen die 

Verkäufergefahr bis zur Übergabe. Hier 

störte die neue, vl:rk:i.uferungünstige Gefahr

regel. Bei Urproduktion laßt sich offenbar 

nichts abwälzen. das Risiko trifft deutlicher, 
der Käufer kann leichrer das Risiko abwalzen. 

Versicherung wäre ein Ausweg, der aber nicht 

ohne weiteres zur Verfugung stand. 

Dieses Beispiel. steht für viele, besonders zur 

Priv.trechtsgesehichre. Im Kampf gegen for

malisrische Dogmatik bleibt eine Menge in
teressanter und guter Jurisprudenz auf der 

Strecke. Wesel wird selbsr zu dem abstrakten 
Pandektisten, den er perhorresziert. Sollte 

man nicht als Rechtshistoriker deutlich ma

chen, ~>daß der SHZ >periculum est emptoris< 

in einem bestimmren Kreis von 'Tatsachen 

entstand« (Rabei)' Auch bleibr ganz unklar, 

daß es hier um dispositives Recht geht, also 

erganzende Regeln, falls die Parteien nichts 
Besonderes vereinbart haben. Die Vorstel

lung, es gebe von Rom bis heute eine richtige 

oder eine falsche Lösung zu einem im Kern 

gleichbleibenden Problem des Kaufrechts, 

teilt Wesel ganz unsehuldig. Sie gehort aber 

zu den historistischen Tödsunden. Hisrori

sehe Betrachtungsweise hat sieh nicht an ab

strakte Formeln zu halten, sondern an kon

krete Umstände nach On und Zeit. Eine ju
ristisch tragfäh.ige Privatrechtsgeschichte 

muß zudem das Zusammenspiel verschiede

ner Rechtsinstrumente zu einer Problemlö

sung beachten. Die Frage, ob ein Kaufer zah

len muß, ohne seine Sache zu erhalten, hängt 

nicht nur von der Gefahrtragung, sondern 

parallel von den Regeln des Schuldnerver

zugs, des Annahmeverzugs, der Auslegung 

des Schwebeverhältnisses, wenn die Sache 

noch beim Verkäufer steht, manchmal aueh 

dem Figcnrumsübergang, usw., ab, Wcsel 

deutet nur die sogenannt~ custodza-Haftung 

an. 
9. Es ist nach alledem nur konsequent, daß 
Wesel besondere Sc:hwierigkeil'en mit dem 

t 9. Jahrhundert hat. Man mochte fast G erech

tigkeit für di eses juri.<;tisch so bedeutende 

Jahrhunden fordern. Mit einem Vorverstand

nis, das wenig VcrsLlndnis für Privatrechr und 

viel Verstandnis für gerechte Verteilung von 

oben zeigt, la~'[er er diesem Jahrhundert For

malismus, Dogmarismus und soziale Ungl'-

rechrigkeir an. Aber die Beweisführungen 

dazu tragen nicht oder gehen ins Leere, und 

die Bewertungen sind wie gezeigt Clhisto

risch. 

Offenbar geht es dem Romanisten Wesel im

mer noch ziemlich so wie dem Romanisten 

Jhering, der die historische Bedeutung des 
Begriffs der Strafe lobr und zum Privatreehr 

forrfährt: "An den übrigen Begriffen des 
Rechts geht oft ein Zeüraum von mehreren 

Jahrhunderten spurlos vorüber, die Grundbe

griffe des römischen Sachenreehts: das Ei

genthum, der Besitz, die Servituten sind heut

zutage im \J:lesenrlichen noch dieselben wie 

vor zwei Jahrtausenden, und vergebens 

würde man ihnen eine Antwort abzugewin

nen hoffen über die Wandlungen, welche die 

Völker, bei denen sie galten, inzwischen be
standen haben.« (Jhering (867). 

10. A.lso eine große Leisrung, aber kei.ne un

getrübte. 

Joachim Ruckerl 

Hemrich HannO'!ler, Die Republik vor Ge

richt. Erinnerungen eines Hnbequemen 
RechlSanwallS, Berlin (Aufbau- Verlag) /998, 

495 S, DM 49,90 

Daß dem Deutschen das Verreidigen nichr 

liege, hatte 1975 Gerhard Mauz, damals schon 
profil ienester Prozeßbeobachter Deutsch

lands, beobachret, .viel lieber klagt er an, 
am liebsten richtet er«. Ein Vierteljahrhun

dert spärer har sich das gründ lieh geändert. 

Empörter Protest gegen die politischen Pro
zesse der siebziger Jahre und gegen die sie 

begleitende Fulle strafprozefländernder Ge
setze löste eine Bewegung unter den Straf

verteidigern aus, in deren Verlauf sich der 

damals geächrete Berufsstand professionali
sierte und Renommee in der Juristenschaft 

und der Bevölkerung gewann. 

Heinrieh Hannover hat wie allenfall s noeh 

Werner Holrfon den Aufbruch der Strafver
teiJiger der Bundesrepublik gepragt. Wäh
rend Holtfort unermüdlich anregtel gründete 

und o l'ganisierte, war Hannover eher Beispiel 

und Vorbild fur die Strafveneidigerbewegung 

der siebziger und achtziger Jahre, aus der alle 
hervorgegangen sind! die heute in diesem Be

ruf hochstes Ansehen genießen. 

Wie er dazu kam. schildert der mittlerweile 

74-jahrige Hannover in seinen . Erinnerun

gen eines unbequemen Rechtsanwalts,(, die 
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unter dem erW,lS irrefuhrendtn Titel >~ Dit 

Republik vor Gerichr 1954- 1974 ' im Auf
bau~Verlag erschienen sind. Memoiren und 
Erinnerungen im ublichen Sinne sind Jie !~ 
Prozegd·arstellung(·11 nicht, mit d(·Jl,oll der 
Autor die Rechtsgeschichte der ersten Halh(· 
unS i.-.' rer Republik illustriert. Fast bedauert 
man dies, wenn man die einleitende, sehr per
sonliche Beschreibung seiner Kindheit und 
Jugend im Drinen Reich gelesen hat. Tm 
wohlbehüteten Milieu ein es vorpommer
sehen Sradtchens mit konservativen, freilich 
keineswegs l1azibeg:ris[eften Eltern aufge
wachsen, durehlit:f der junge Heinrich jede 
Phase nationalsozialistischer Sozialisation: 
Jungvolk, Hideriugcnd, Arbeitsdienst und 
\'(/ehrmachL D:tß bei ,\lo lcher Erzit:hung und 
der zugestandenen Bcgcistl'J'Ung für dl"ren 
Helden die geistige Gleichschaltung niclll ge
bng, bg wohl an der Venraumtheit des Kin
des, d.lS Bucher und t-.1oz:trtmusik liebte und 
stets eine Aversion gegen di e grogen Ccmein
sch:tftserlebnisse hane, die diese Er7.iehung 
vermirrd n so\l[('. Daher br:.\ch :lln 8. MaL 
'945 fur Heinrich Hanncwer keine \'{!elr zu
Stlmmen, und die \'(/irrnisse der Nachkriegs
zeit bewältigte er ebenso pr:lgm:lri s.ch wie 
Berufswahl und Studium. von dem wir nid\[ 
mehr erfahren. als daH es zwischen I 946 und 

'950 in Go{ti ngen stattfand. Eher opponuni
slisch ging er die Wahl des Niederlassu ngs
ortes und des Ber:üigungs: eides an . rs ter 
GroHmandam des fri sch 7.ugeb ssenen Jung
anw:ths wurde der bremische Haus- und 
Grundbesitz.crverein. und Hannover ware 
heute vielkicht angesehener Senior c:>im!r han 
seatischen Zivilrechtspraxis. wenn nicht ein 
wohl meinender Srrafkammervorsirzender 
ihm die Pflichtverteidigung ei ll l's angl~klagten 
KplTImunisttn ubenrilgen hatte. Dal~ cr diese 
en~agiert gegen die d:::tn l.lls durchaus üblichen 
M,nipulationen der Anklag< und gegen die 
bornil:ne Voreint;t;.·llomm,·nhl'it des Geri,h,'S 

führte, sprach s i~h schnell herum. Dt'r junge 
Reehrsanw:llt W<lr zum Links:'\nw:tlr gesIcl11-
pelt, der Großll1ill1dant l11.\chre sich rar, und 
eintr;i~lid\c Zivilrl'chtSlll :1 nda{L' blieben ;1US. 

Statt dt.<:;sen suchten :\n~~ek l agtC' Gcwerk
s, haftel', Gegner der \\/lt'df:r:lUfrustung und 
OpfL'r eie s d;\1l1.t!s pl'.d,tizilTtcn militanten 
Antikommunism us die Praxisraume :tm Bre
mer Litbfrauenkirchhof auf. Hannover 
zählte bald 7.U der H.ndvoll profilierler poli
tischer Srrafv(· rreidiger - neben Walther Am
mann, GU$C3V Heincmall.n. Diether Posse)' 
und friedrich Kar] Kaul - . die bei allen gro-

ß{'l-en Prozessen gegen Syslemkri tiker a.us 
dem linken Spektl'um zusammentrafen. 
Der Allllkommunismus der funfz.ige r und 
_ .. cch7_iger Jahre stempelte jeden Kritiker der 
Adenaun-Politik zum Kommunisren. \Vler 
zum Bcjspiel uber die Verbrechen der Hit
ler-Gcneralc und Grundervale-r der Bundes
wehr SpeideI und Heusint;er aufkbrt~, wie 
der Journalist Lorenz. Knarr, mußte das 
ebenso erfahren wie OSlermarschierer gegen 
\X'iedcrbcwaffnung und atomare Rüstung der 
Bundesrepubljk. Hannover verteidigte die 
Sysrcm gegncl' mir Leidensclufr und Engage
ment. Aber '''-3$ o llte man von Richtern und 
Staarsam\'~ ltcll des DriHcn Rcicbs - Knorrs 
Anklager hatte diese Funklion schon beim 
Sondergericht Prag ausgeubt. der Gerichts 
vorsitz. nde war einst St.latsanwalt beim Son
dergerichr Wuppert31- anderes crWarten, als 
die Verfolgung der altCIl Sra."fcinde mit den 
alten Mitteln. Daß die ersle Richlcrgcnera
tion unserer Republik in polit ischen Straf
sachen >'> :\us dem gteichen gebrochenen 
Ruckgr" heraus il1diziert(e). aus dem das 
Sonder!;e richtsw,·sC'n cles Dritten Reichs zu 
erkl:iren ist", hatte '961 sogu Generalbun
desanwalr Güde beobachtet. Heinrich Han
nov~r hatte eine solche Bemerkung ('in Eh
rengerichts\·crfahren eingebracht, und davon 
hane er sc hon genug. Er beschreibt sie im 
'7. Kapitel. 
Wa hn'nd die Verteidiger Oppositioneller auf 
Gehassigkcit , Parteilichkeit und Voreing~

nommenh ci t stießen, rr:1fcn Verteidiger in 
Verfahren wegen der N:::t z.imorde (alle ande
ren Straftaten aus der Zeit des Drincn Reichs 
h:::t(re m:::tn 1960 verjahren lassen) auf verstand
nisvolle, zugewandte Richrer, deren \'(Iohlta
cen für die AngcklagIen gleichfalls an Rechts
beugung grenz.len. Es war diese ASYll1lllcnil" 
politischer Justiz, die Heinrich H nnover le
bensbng emport !taL Sie war ihm aus seiner 
Studie uberdie Rech[sprcchungder \'Veinurer 
Republik (H. und E. H.nnover. Politische 

Jusliz 1918-1933, Ffm. 1966) wohlvertr.ut. 
und er spürte sie als Vertetdigcr und gelegcnr
lieher NebenkJjger am eigenen Leibe. Histo
risc he Vergleiche hat Heinrich Hannover nie 
g('~chcut. auch nicht zu ,·iner Zeit, da histori
sche Reminisz('nzen in Justiz und Rechtswis
senschaft tabuisiert waren, weil sie die Bl'tei
ligung deren fuhrender Funktionare am Nie~ 
dergang des Rechts offenbart halten. Durch 
die Hannover~ haben jüngere Rechtsanwalte 
erstmals von der hohen Verteidigerkultur der 
Weimarer Republik l'rfahren . Namen wie 
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Paul Levi, Hans Litten, Alfred Apfel, Alcxan
der Obuch oder Kurt Rosenfeld wurden bis 
in unsere Tage im juristischen Studium tOlgc

schwiegL·n . Daß sich V(~ rtl'i d igcr ihrer heute 
erinnern) ist ei n Verdienst Heinrich und Eli
saberh Hannovers. 

Offenbar inwitlv erfassen politisc:he Ge
richtshöfe die Erkenntnis Alsbergseher .Phi
losophie der Veneidigung ({ ; .. Indem der Ver

tl' idiger seinem Klienten zum Siege z.u ""CI"

helfen sucht, kämpft er zugleich für den 
Ideenkreis. aus dem hef41U S dlC zur Ankl;tge 

gezogene Tat gerechtfertigt ersch.:.'inh (5. 15)' 

Daher tun sie sich auch schwer mit cl<.'!" Zu

billigung selbstverslandlicher Verteid igungs
rechtc. Die meisten der von Hannover darge

stellten Fälle sind politische, und in manchem 
von ihnen verschafften erst Anklage und 
Hauptverhandlung dem Beschuldigten Publi
"ir.ir und offentliche Symparhie. 
Neben vielen ;mderen verteidigte H annover 

den christlichen Verleger H erberr Reich, den 
kommunistischen Heri.lllsgebcr der Zeitung 

- ßlinkiucr-l( l Erns t Aust 1 den Studenttnfuhrer 

und Parreigrund<r der Grunen Daniel Cohn
Bendit, den angt'~chenen kommunistischen 

Parlamemaricr Willi Meyer· Buer, den Jour

nalisten und Vietl1<1lnkriegsgcgner Herillann 

Sittncr 50wie den kommunistischen Journali

sten Paul Beu. Letzterer harre, wie der Bun

desgerichtshof 3m 16. Dezember 1965 aus

dlUcklich fesrsrellre, keinerlei Srrafrorbestand 
erfullt, dies allerdings im Interesse der KPD. 
Beu wurde d3her wegen ;;Verstoßes gegen das 

KPD-Verbot in T. teinhcir mir Geheimbun
dclei in verfassungsfeindlicher Ahsicht « z.u 

:l.wei Jahren Gefangnis verurteilt. Gleich 

zweimal vcneidigte I-Iannover den Journali

sten Gumcr Wallri\ff, der mit unkonventio

nellen Recherche01crhoden gesellschaftliche 
Mißsr"nde aufgedeckt hatte. Nachdem Wall
raff als »Ministerialrat Krover, Bundesmini

sterium des Innern«, telefo nische Auskunfte 

uber regelrechte Betriebskampfgruppen bei 
Conti.nental, VDO-Tachometcr, bei t\.1;\nnes

mann und Jen Adox -Forowerken erhCllten 

und daruber in der Satirezeitschrift Pardon 

berichtet harre, wurde er wegen »Amtsanma

ßung.( sow ie: . M.ißbrauehs einer Dit.-nstbe

zeichnung« angeklagt. Und :tls cr ulller dem 

Namen eines Freundes Burobo te beim Ger

ling-Konzem geworden war, folg-re ein Ver

fahren wegen Crkundenfalschung und Miß

brauchs vun Ausweispapieren. Beide Ma.le 

wurde Wallr.ff frei gesproc hen , freilich nur 
wegen» Verbotsirrtums ", aber beide Pfozes~l' 

wafen erlolgreichl' Kampfe fm-die Meinungs

und Informationsfreiheit. 

Das ist kein Zufall. denn für kein anderes 
Rrdlt hat sich Heinrich Hannov('r so geschJa

gen wie für Meinungsfreiheit und Rechr auf 
Opposirion. Mag man auch Zweifel an der 
These he 'en, im Ablauf des Strafprozesses 
spiegel ren sich die Formen der gesellschaft
lichen Willensbildung (wie ware es danach 
moglieh, daß ein demokratischer Staat wie 
die llundesrepublik Deurschland ein derarr 
rücksrandiges, autoritares und voraufklareri

sches Str:1fprozeßrccht b~si[z[ ?), so wieder

holen sich doch im Srrafverf"hren die UIl;U-

tcn staarlicher Gewalt. Wo das Strafrecht zur 
Mundtotm.chung der politischen Opposi
tion mißbrauche wird, ist kaum eine unbehin

derte, freie Verteidigung denkbar. Im Mikro
kosmos des Strafverbhrens widerfahn dem 

Verteidigel; dem das WOrt abgeschnitten 

wird, das gleiche wie seinem Mandan[l'n, 

den man wegen einer 1vlcinungsaußerung ver

folgt. Die eigene Betroffenheit versr~rkt die 

Id(·m_itikar.ion mit dem Anli egen des Malldan

ten, und der Veneidjger erfährt , daß »die Be

schrankung der Freiheit des Anw;dts ein 

Stuck VCl11ichtung der Meinungsfreiheit deI' 

Gesamtheit darsrellr. (Ernsr Fraenkel t9 )2). 
Heinrich Hannover hat sich in solchen Fallel1 
sei ren mit obsehbgigcn Gerichrsenrscheidun
gen abgdunden l sondern in einer Viel ,.,<1 hl 

von Publikarionen uber Machenschairen der 
Justiz ,"fgekl'rt. Die gesellschaftlichen Ge
gensatze, von der Staats <1nw:.lItschaft ion den 

Gerichtssaal gczerrr, trug der Publizist Han
nover wieder in die Öffen tlichkei r 7.utiick. 
Die Memoiren des unbequemen Anwalts do
kum("L1(icren viel fa t.:h das ZlIs<lmmenspiel 

zwischen pointiert argumentierendem Straf

verteidiger und politischem Schriftsreller mit 
der spit2'.en reder - diese Besonderheit han

noverscher StraJvertcidigung, die ihn zum po

litischen Verteidiger par exeellence machte. 

Als Anfang der Siebziger mit den Terrori

stenprozes$cn ('i ne neu e Phase politischer 

Justi7J begann, w~r Hannover - obwohl ge

rade erst 45 Jahre alt - bereits esto!' jener in 

der bundesdeurschen Presse ;11$ .. Terror3n

walte.· diff.ll11ienen Verteidigerriege. Aus 

der Gruppe der Groenewold l Hcldmann, 

Sch,I\', Strobele ul1d von Plottl1itz hob sich 
der .,., Mo, Alsberg und Paul Levi geschulre 
und VO ll Posser und Heinernann bCL'inHußte 

["lan novrl' jedoch ab. Zuviel hatte er vor 

Gerichr offenbar schon erlebr, um sich 
uber die Rechtsbruche und Ungereimtheiten 
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des Stammhcimer Prozesses. dieser SchadeI
starte bundesdeutscher Rechrssraadichkeir, 
derart zu emporen wie seine jungeren Ver
reidigerkollegen. Die anarchistischen Man 
danten hatten wenig Vcrs[andnis für' seine 
professionelle Zurückhaltung und beschul
digten ihn mangelnder Parreinahme sowie 
des Pal.c:tierens mit dem »Schweinesystem«. 
Es gab grund liehe Mißverstandnisse und Dif
ferenzen über die Funküon der Veneidigung 
im politischen Strafverfahren. Hannover 
deutet diese im Kapitel ),Eine schwierige 
Mandantin: Ulrike Meinhol. an und be
schreibt sie weniger diskret in der Episode 
)~Macht kaputt, was Euch kaputt machL Ein 
Angriff von links «) deren Prozeß ein Brand
.1Ilschlag aul das Oldenburger CDU-Büro 
vorangegangen war. 
Daß Verstocktheit, Vorcingenommenheü und 
Taubheit gegenüber allen Argumenten der 
Verteidigung nicht nur in politischen Prozes
sen zu Hause sind) demonstriert Hannover im 
let~ten Kapitel seines Buches. Das Verfahren 
um den Mord an der 17-jahrigen Carmen 
Kampa war pradestinien zum Sensarionspro
zcß, nicht nur wegen der Schönheit des jun
gen Oplers, sondern auch wegen der Tatum
stände. Das Verbrechen wurde an einem 
Bahndamm verübt) und Fahrgäste eines lang
sam vorbeirollenden Vorortzuges hanen es 
beobachtet. Die Polizei sund unter Erlolgs
druck; nach nur oberflächlichen Ermittlungen 
präsentierte sie der Öffentlichkeit einen etwas 
hilflosen Verdächtigen, der sich in endlosen 
Vernehmungen mjt seiner Kooperations
und Gesprächsbereitschalt um Kopf und Kra
gen geredet hatte, ohne freilieh ein Geständnis 
abzugeben. Aulgrund einer hauchdünnen In
dizienkette - kaum mehr als allerlei Mutma
ßungen - klagte ihn ein lorseher, ehrgeiziger 
Staatsanwalt an. Dem Schwurgericht unter 
Vorsitz eines ebenfalls jungen, karrierebewuß
ten Richters, der laut Hannover »das juristi
sche Handwerkszeug souverän beherrscht, 
die Akten kennt und seine Bereirschafr zu 
schJleidigen Uneilen mit verbindlichen Um
g:lIlgsformen zu vcrblenden weiß«, genügten 
die schwachen Indizien. Der Angf."kbgte 
wurde verurteilt) und nur einem ebenso dum
men wie glücklichen Fehler bei der Besetzung 
der SchoHenbank war die Aufllebung des Ur
teils zu verdanken. Der junge Anklager von 
d::lnlals ist heute übrigens Generalstaatsan
walt·, der erwahnre Richter Landgnlchrspra
sidenr, In der neuen Verhandlung brach die 
Anklage zusammen. Das Verfahren endete 

mit einem glatten Freispruch - eine Stern
stunde im VeneidigerJeben. 
Nicht alle Prozeßberichre enden so glückLich. 
Auch NiederJa~en und Enttauschungen pra
gen das Veneidigerdasein, Das sind weniger 
di e Fal.le, in denen der Anwalt tauben Ohren 
predigt, was im politischen Prozeß ja die Regel 
ist) sondern die, in denen der Mandant falsches 
Spiel mit ihm treibt. Das ist an sich schon 
schmerzlich, da den guten Vcneidiger neben 
der intellektuellen auch die gefuhlsmaßige Be
teiligung auszeichnet. »AllS der Einfühlung in 
die Seele des Angeklagten., schrieb der ~roße 
Max Alsberg) »aus dieser spezifischcn Ver
bundenheit mit einem bedrohten, viellcicht 
versinkenden Schicksal entsteht im Verteidi
ger jene tragische Grundstimmung, die ihn 
den A blaul des forensischen Geschehens als 
ein Drama sehen läßt« (a. a. O. S. 20). Noch 
enuäuschender wird eine solche Niederlage, 
wenn der Verteidiger slch obendrein in beson
derem Maße für das politische Anliegen des 
Mandanten engagiert har. 
Ocr iünlte Fal I der Darstellung berichtet von 
einem Kri\.!gsdienstverweigerer im Drluen 
Reich, dessen \'V'iedergutmachungsansprüche 
für erliuene Freiheitsenrziehung das Hansea
tische Oberlandesgericht in Bremen für be
rechtigt hielt. Der Bundesgerichtshol hob je
doch das Urteil aul und sprach ihm jede Wie
dergutmachung ab. Das Skandalurteil riel 
welrweit Empörung hervor. Neue Akten
funde belegten dann jedoch, daß der angeb
liche K.riegsdienstverweigerer unwahre An
gaben gemacht harre. Hannover legte das 
Mandat, für das er sich 50 engagiert hatte) 
nieder. So sehen wohl die schwarzesten Stun
den im Verteidigerleben aus, und gerade zwei 
seiner prominentesten Fälle, für die Hanno
ver sich jahrelang forensisch und publizistisch 
engagiert hatte. verLefen ähnlich, Davon wer
den wir jedoch im demnächst erscheinenden 
zweiten Band der Erinnerungen des unbeque
men Anwahs erfahren. 

lngo Mii/l~r 

Ha"ke Br«nkhom Imd Perer Niesen (Hrsg.), 
Das Recht de.· R'pubhk. I ngebo.'g Mal" wm 
60. Geb".tstag, Frankfun! Mam (St<hrkamp 
Taschenbuch Wmem'chaft stw IJ92) 1999, 

40J S., karcomert:, DM :Q180 

Den viel faltigen Interessengebieten lngcborg 
Maus' beidersei[s der Grenze zwischen poli-
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tjschet und Rechtstheorie entsprechend, ha
ben die Herausgeber Hauke Brunkhorst und 
Peter Niesen eine Reihe namhafter Autoren 
aus den genannten und aus angrenzenden Be
relcben für diesen Sammelband gewinnen 
können, und zwar neben den noch genauer 
vorzustellenden Aufsatzcn solche von Axel 
Honncth, Micha Brumlik, "ainer Forst, !lse 
Staff, Reinhord Brandt, Hans-Jürgen Puble, 
Gunrher Teubner und JiJrgen Habermas. Die 
insgesamr s ... ·L"hzehn TeXfl' wurden in drei 
Gruppen aufge<eilt: J. .Burgerrechtc und 
VolkssouveraniLll\c, TI, »Recht,Jusriz, Verf:ls~ 
sung- und IJI . • Die Zukunft der Demokra
He«. 
Für die Leser dieser Zeitschrift dürfte die 
zweite Gruppe die interessanteste sein. Bc
sonders spannend und aktuell ist de,' Aufsatz 
des jungen Pirrsburgher Juristen und Polito
logen William E. Scheucrma.n über die Law
and Economics- Bewegung in der :lnlcrikani
sehen Rechtstheorie, die anhand ihres profi
lierresten Vertreters Richard Posne]" vorge
stellt wird . Kurz. gesagt, postuliert l.aw and 

Econonucst dal~ marktwirtschaftliehe Grund
forderun gen wie Wohlstandsmaximierung 
und ökonomische Effizienz auch der Recht
sprechung zugrunde liegen muß«n. Angeb
lich gebe es ohnehin schon eine Harmonie 
z\\,ische n Ökonomie und Ri.·..:htsprechung 
und s(· i diese Forderung im Grund unumstrit
ten (2.14). Posner feien es al s Vorteil, daß zur 
praktischen Umset7.ung seiner Ideen kaum 
Änderungen der besrehenden (;c::sctzestexre 
nmwendig seien, weil diese heutzutage auf 
Grund der Komplexit.t der 7.U regelnden Ma
rerien weitgehend mehrdcmig und unbe
stimmt seien (22.7). Der Entscheidungsspiel
raum der Richter ""ird nach Posncrs Wun
sehen wieder vergroßert, eine neue Form des 
Antilegalismus greift so raum. Obwohl L.a", 

and Economtcs sich für politisch neutral er
klarr) gibt es für Scheuerman keinen Zweifel) 
welche ideologische Funktion sie erfiJllen 
solL "Posner versprichr juristischen Prakti
kern ein Rezept fUf g('m~ßigle Reformen 
mit den vor~eb Ji ch('n wissel1sch~ltd ichen 

Wahrheiten dn ökonomischen Theorie. In 
Wirklichkeit liefert er eine Blaupause fur 
eine radik.1Je Rtvisipn des :'IIl1erik.lI1ischen 
Rechhs ~'stems vermitteIs einer Reihe metho
dischc.:r Instrumente', die njchts anderes sind 
<11. .. ein dünner Sc..:hlcier über seinen eigenen 
markrliberaJ -konselv.lriven Pr jferenzc'~ n(( 
(2. u). Daß unter den Pramissen von Law 
and Ecrmnmics der Schlitz der ökonomisch 

Schlcchtergcsrellten dutch die Gesetze zu
nehmend ausgehöhlt wird, erscheint nur lo
gisch. Insgesamt erwartet Scheuerman 
nnichts Gutes für die Zukunft der Rechts
sraatlichkeit in den Vereinigten St.l~HCn~~ 

(23')' Anknüpfend an Scheuerman könnte 
m ,\O die Frage stellen) wie lange es wohl 
noch dauern mag, bis eine <ihnliche rec!Hs
rheoretische und letzrlich auch rechrsprakti
sehe Be~vegung in der deutschen Diskussion 
mt'hrhcit:-;(ähig wc"rdcn konnre. Angesichts 
der Dominanz von Begriffen wie Welrgesell
schaft, Glob.lisierung, Konkurrenzf'higke it 
dt~S $[:.1.ndorres Deurschland, Inform.Hionsge
sellschafr erc., die zunehmend resignierr-kri
tiklos aus den ökonomische n in die sozial· 
wissenschaftlichen und philosophischen Dis
kurse iJbernommen \\'c'~ rden , obwohl ihre 
ta ts:ichliche Aussagdahigkeit noch immer 
nicht feststeht und sie noch immer nicht ein
deutig definiert sind, erscheint es nur noch "ls 
eine Frage der Ztir, bis ie auch die Rechts
wissenschaft beherrschen werden , 
"Das Bundesverfassungsgericht z.wischen 
R('cht und Politik" w"hltc sich Erhard Den
ninger zum Thema seines Aufsalzes. DaH 
dieser Themenkornplex ein wirklicher 'wlo Dau· 
erbrenner/( in der Diskussion ist. wird durch 
Denningers Absicht, tibcr Sinn und Funktion 
des Bundesvcrf.\Ssungsgerichu: "cinmal wie
der nachzudenken - (288), deutlich. Ocr ver
fassungsrcchrlich ::;pringende Punkr der Kri
tik am Bundesverfassungs 'ericht ist die 
Frage. inwiefern die dritte Gewalt durch es 
die 'üennlinie zur Legislative und d<1mit zur 
Volkssouveranität iJberschreitet. Ingeborg 
Maus hat wiederholt scharfe Kritik ,m hoch
sten deurschcn Gericht geiJbt, besonders an 
dessen Tendenz ... im Zeiche n justi7.staatlicher 
Entwicklung .lIes bestchende Recht gegen 
jeden Änderungsdruck von unren lzu verfe
stigen1, aber zum Z~vecke innovativen Ge
brauches durch die St~atSappafate interpreta
tiv r'l~U dynamislerenJ. ... 1 Denninger teilt dit:'se 
Kritik wt:itgchend) wenn auch nicht vollig. 
Als ein Beispiel gefahrlieher Ausreizung des 
g e~~c"benen Spielraums, wenn nicht dess(,l1 
Lbenrcttlng. fiJhrt er das Urtei l,.um Schwan
geren· und Familienhilfcgeserz und insbeson
dere die dflmit verbundene VolistTc·ckungsan-

I ' n,('bor; Mlu ~ Zuf Aul\brunG dc-r Dcmoknuc-thcClfl(, 
Jt l~·dlh- und dC'mokuunh('rtfC'lIjC'hC' Ulxrtq:unF:<'f1 Im 
AM('hluß J.n Kam I:r.lokfurtli tun I,,~ , K:l..p I~, hlt" t 

5 =} 5 Vg,1 öluc-h du::} .• Oie akl'udlc v(' rf~ss l1!,~sd ,skumon 

tolnd dl:r Ve,fUSU"S~I)'PUj der VolknoUYCT.lßJt.1 t. 111 ~. 

~r SehttL,IJ~-ßnlJU (I 'g.): Oemoknuc. VC'.rf.a.5.5unc. N.I
nOß Olt' poltuschc Inlq;,noon moJ cf'TJn- CCl.c:Itsch"It~n. 

ßad('n -B:w;Jcn ", .. , S. 1.,\9- 1 So, b~ S 14J. , q~l fo 
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ordnung gem'ß § ) 5 des GeseTzes uber das 

BundesverLlssungsgericht an (292). Wie bri

sam gerade dieses Instrument der Vollstrek

kungs.mordnung ist, i".cigte sich gerade wie

der vor wenigen MOllat1.: n an dem Beschluß 

zum Familienlastenausglei...:h,2 der nicht nur 
die laufende Reclusprechung zur Steuerfrei

heit des Existenzminimums fonsc hreibt, son
dern detailliert festlto!-;t , wie zu verfahren ist, 

wenn der Gesetzgeber nicht bis zum 31. Dep 

z.ember 1999 neue, verfassungskonforme Re

geln verabschieder. J So bed~lkrlich es ist. daß 
das Parlament einer seit Jahren schon be

stehenden früheren Aufforderu ng des Bun

desverfassungsgerichts, ;luf diesem Gebiet 

rur Ordnung zu sorgen, nicht nachgekommen 

istt und dies aus offensichtlichen, fin<tnzpoliti

sehen Gründen, so bleibt dennoch die Voll

streckungsanordnung ein imSinne der Gewal

tentrennung fragwürdiges und gefährliches 

Instrument. Leider gehr Denninger in seincn1 

Aufsatz hierauf so gut wie nicht ein, sondern 

beleuchtet den Konflikt zwischen Politik und 

Justiz im Verfassungsgerichr hauprs:khlich in 

historischer Perspektive und bietet hierbei 

wenig Neues. Seiner Ermahnung des Ge

richts, daß auch I,bei den .Hutern der Verfas

sung' [ ... ] auf hnge Sicht d.s Bewußcsein le

bendig bleiben [muß], daß sie mit fehlbarem 

Erkenntnisvermögen fehlbares Recht r\n ver

mudich etwas weniger fehlbarem Recht zu 

messen habcn" (304), wird man abrI' auf jeden 
Fa.!1 zustimmen mussen. 

Aus einem erheblich anderen Blickwinkel n'

hert sich naturgemäß der ehemalige Bundes

vcrfassungsrichrer Dieter Grimm dem 

Grundges€[Z.. r fragt in .Verfassungspatrio

tismus nach der Wiedervereinigung;< nach 

des~en Bedeurung für die Inrcgracion der 
deurschen Gesellschaft und vercrin die T hese, 

daß diese nach der Vereinigung der bei den 

ehemaligen TeiJsraaren eher ab- denn z.uge

nommen habe. Vor 1989190 habe die Teilung 

verhinden. daß aus dem westdeutschen StaCH 
eine kollektive Tdentität gewach.'ien sei. Statt 

dessen habe sich ein »Verfassungspatriotis

mUS(1 etabliert (307). Inzwischen aber habe 

dieser mit dem Erreichen der nationalen Ein

heit deutlich nachgelassen. Gerade die 

schwach ausgefallene und nur wenig in der 

Öffentlichkeit diskutierte Grundgesctue

form der frühen neunziger J el hre habe dazu 

gefuhrt, daß die ostdeutsche Bevolkerung 

kaum eine starke Bindung an das Grul1d~c-

z NJW S/9'1, S n7 (f 
} Ebd S6J 

setz entwickeln konnte. Außerdem habe n;\ch 

Grimms Ansicht die zunehmende wirrschaft

liche Unsicherheit in ganz Deutschland dazu 

gefuhrt, daß Grundrechte und ihre Verteidi

gung vie len Menschen relativ gesehen nichr 

mehr so viel bedeuteten wie früher ()lI). 

Viele von Grimms Thesen sind sicher richtig; 

auch sein Hinw(· i~ d ,l!";1 uf, daß fruher jeder 

Politik,,"; der k.lUm vnhohlen zum Wider

stand gegen Enfscheidungtn des Bundesve r

fassungsgerichts aufgerufen hatte, eInen 

Sturm der Emrustung provoziert hane (309) 

- man denke nur an die Dcmonsrfiuionen 

gegen die Entscheidung im Kruzifix-Streit. 

Grimm verliert aber kein Wort darüber, daß 

das Bundesverfassungsgericht z. B. gerade in 

diesem Verf.,hren mit der Veroffentlichung 

eines Leitsatzes, der wegen seiner Mißver

standlichkeit korrigiert werden mußte, au

ßerst unglueklieh agierte. Die Frage des 

Verhältnisscs von Gesetzgeber und Bundes

verfassungsgericht, die Grimms Selbsrver

srandnis als Verfassungsrichrcr direkt beruh

ren würde. f'riinen er gar nicht. Aber viel

I!!icht hat die nachlassende Akzeptanz von 

Urteilen des Gerichts, die er bemangelr, und 

die fast auromalisch auch die Akzeptanz des 

Grundgesetzes selbst beschcidigt, .luch etwas 

d amit Zu tun, daß der Grundfl'chtsschutz 

eben gar nicht so einfach zu gewahrleisten 

ist, wie es nach Grimms Darstellung den An

schein h:tben konnte. Tn den wirklich kontro

versen J·.ntscheidungen der ler.ztel1 Jahre ging 

es doch meistens nicht um den Schutz. der 

Grundgesctzatlikcl gegen Übergriffe dureh 

einfache Gcserze, sondern um die Abwagung 

verschiedener Grundrechte gegeneinander -

ganz. besonders drastisch im zweiten Urteil 

zum § l18, wozu Grimm ebenfalls nicllts 

sagt. 

Die tibe rtricbene Herausslellung des Bundes

verfassungsgerichts. die Substantialisierung 

und Apotheose mancher Ecksteine des 

Grundgesetzes sowie ihre illlJlll'r starkere 

Verfestigung gegen Änderungen bewirken) 

in den Wonen von Ingeborg Maus, einen 

Trend von der Volkssouveranitat zur "Verfas

sungssouveranitat«.'" \Xf('lln einlll<t! das Volk in 

einem einmaligen, meist auch nur symbnlisch 

verstandenen. Akt sich eine Verfassung gt:ge

ben hat, i.'ir seine Souveränität verbraucht und 

geht auf ,)vo rgegebene [.J Verfassungsinhalte« 

über, die durch das »Verf<lssungsgericht und 

" Vgl u ). Inl\ ~ bo rg Maus SInn und Bedeutml j! VOll Volks
iSouvt'rol.mllU In dc-r modC'rnC'n Guc: IJKIl.lh .. 1:1. Krmsch" 
JU.W I. l..j (199' ), S 1) 7'- J so. b~~. S ,,.0 
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die 1 nsranzgerichtc qU<l expcrtOkralisc her 

Kompelenz gegenüber alternariven gesell

schaftlichen Interpretarionsbemühungen 

steb da.'i I~li'.te Won hehalten .... S Diesen Trend 

möchte Ingeborg Maus wieder umkehren, 

und Heidrun Abromeüs Beitrag will dazu 

EJilfestellung leisren, indem sie einerseits 

mir Maus die These von der angeblichen An

tiquierrheit des Begriffs der Volkssouverani

rat zurückweist (17-18) und dann in einem 

zweiren Schrit[ versucht, ihn für heutige 

hochkomplexe Gesellscha ften anwendbar zu 

mache n. Hier konne n::imlich eigenrlich nicht 

mehr von einer Souveränir:lt J es einen, unge

teilten Volks die Rede sein, sondern ange

sicl1ts der zunehmenden ~Parzellieru ng mo

derner Gesellschaften« (Maus) nur noch von 

»multiplen demoi . (23). Von dieser Analyse 

ausgehend, versucht Abromeir mulig, Vor

schläge zu entwickel n, wie man das moder

nisierte Volkssouvednitärskonzept vor dem 

Himagrund der Legiti minüsprobleme in der 

EU prakrisch umsetzen könnte. Eine weilere 

Parlamentarisierung kön ne dabei eher deleg·i

rimicrende Wirkung haben, so Abromeit, weil 

der Repräsemarivcharakter des Parbments 

nahezu zwangsläufig »Gesetzespakere_ er

zeuge, in denen völlig untersch iedliche Mate

rien zusammengezwungen wurden, um in 

entsprechenden Verhandlungen überhaupt 

l\1ehrheiten er7.ielen zu konncn. Das zentrale 

P:ulamenr solle eher Komperenzverreiler 

sein, während sich die multiplen, sekroralen 

demoi auf dieser Grundlage eigene Normen 

geben könnten (29/30). Da diese natudich 

auch Auswirkungen nuf die jeweils anderen 

demo! haben wUrden, muHten diesen weitge

hende Vetorechte eingeräumt werden (34). 

Der ungeteilte Souverän (ra te also hauptsäch

lich als ,.reaktiver« in Erscheinung (35). 

Lerzdich können Abromeits Prinzipien

und Verfahrensvorschlage nicht restlos über

zeugen. So plausibel der Gedanke einer Kom

petenzkompct(" nz beim zentralen Parlament 

sein mag, 0 unerfreulich w::iren dje \\,cü('fen 

Konsequenzen : Die bestehenden Interessen

zersplitterungen zwischen den sektoralen de· 

moi wUrden durch dczcmrale Gesetzgebung 

nur verdoppelt, wahn.;· lld die horizontale 

Machrverreilung zwischen ihnen kaum be

friedigend zu lösen sein dürfte. Wahrschein

lich würden ste sich durch ihre Vetos gegen

seitig lahmlegen. Die Frage der politischen 

Umsetzung von Volkssouveranitat bleibt 

nicht ausreichend beannvortet. 

! ·bd 

Leid<.T ist Abromeits TC'xL eiller der ganz we

nigen, die sich aktiv mir Posttionen von [n

geborg Maus auseinanderserzen. Natürlich 

berühren alle sechzeh.n Texte in irgendeiner 

Form Maus' Intere-ssengebiete, und viele zi

tieren auch zumindest kurz ihre Schriften, 

aber eine argumentative Auseinandersetzung 

mit Maus' ThC'sC'1! findet im g-anzen Band so 

gut wit nicht sC;:t tl. Sicherlich möchte man Ln 

einer Festschrift keine zu scharfe Kritik an 

derjenigen iJben, der sie gewidmet ist. Aber 

gernde d" Werk von Ingeborg Maus lädt ZU 

kontroversen Diskussionen ein, forden sie 

gerndL'7u. Auch die H erausgeber versäumen 

es in ihrer Eintuhrung, Jie verschiedenen Bei

träge io be7.ug zu Maus' Poslrionen zu serzen. 

Vielleicht fl··.;u lrien hieraus auch, daß der 

Strauß aus den verschiedenen Bei(rägen gele

gendich ('(W;\s zu hunt wird und O1illl den 

roten raden) der die Texre ordnet, suchen 

muß. 

Insg(·s.lOlt ilbcr bietet der Sammelband einen 

hervorragenden Überblick über die verschie

denen !'eIder der aktuellen rechts- und demo

krarietheoretischen Diskurse. Es ist fürden an 

Theorie lnterc ::;sienen ein großer Gewinn, 

ihn zu lesen. 

Match'as Seo//regen 

\'(/ol/-Ditler Mechter, Knegsalliag an der 
»Helmat!ronl(t . Das Sondergen:chl Hannover 

im Emsatz gegen »Rund!unkverbrecher~, 

~'Schwa-rzschlr.lchter«, • Volkrschadlinge(( und 

andere "Stra!r.ater. (9)9 b15 1945, Hannover 
(Hannoversche SlUdttn, Schriftenreihe des 

Stad,archivs Hann <r"er, Band 4) 1997, 296 

S, DM 24,80 

Diese wichtige Dissertation beruht auf der 
Auswertung der erst selt 198 J nach langer 

VerzögerungStaktik der StaatSanwaltschaft 

beim Landgerichr Hannover zugänglichen 

Akten des Sondergerichts Hannover. Die 

Staatsanwaltschaft ::;uchre unter Hin weis auf 

den ~Fal1 Filbjnger« eine weitere )-,Diskrimi

nierung \! von Justizgehilfen des NS-Staates 

zu verhindern. Trotz einschriinkender Benut

zungsregeJ.n konnte für die Dissertation der 

gesamte einschIagige Bestand benutzt wer

den. 

Mechler hat es verstanden, die Untersuchung 

zu einer herausragenden Ergänzung der bis

herigen Sondergerichtsforschung zu machen, 

die weit über den Rahmen einer Urteilssamm-
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650 lung hinausgeht. Die Darstellung der Ent

wicklung des NS-Justizinsrrumenrs Sonder~ 

gerichtsbarkeit vom Organ für die Verfolgung 
der sog. ~)Heimrücke({ aufgrund der »Verord
nung des Reichspdsidenren zur Abwehr 

heimtückischer Angriffe gegen die Regierung 

der nationalen Erhebung« vom 21. Marz 
I933 zum Verfolgungsinsrrumenr regimekri
rischer und kriegsstörender Erscheinungen 

innerhalb der Kriegsgesellschafr erfasst in 

überzeugender Weise die Rolle dieser Sonder
justiz als Wachhund im Alltagsleben der 
Deutschen. lhre Urteile wurden für die 

Durchhaltepropaganda benutzt. Sie suchte 

die Volksgenossen an die ihnen zugedachte 
Rolle als Arome der vom Führer inspirierten 
Volksgemeinschaft zu gewöhnen. 

Zwar erhebt der Amor nicht den Anspruch, 
einen rechrstheorerischen Ansatz zu verfol

gen, aber die Auswertung und Interpretarion 

der über 1 ):00 Ermitrlungs- und Prozessakten 

des im März 1933 etablierten Gerichts, das im 

Verlauf des Krieges ca. 3000 Verfalu-en abge

wickelt hat, liefern wesentliche Bausteine für 

eine realirätsnahe Rechrstheorie des Natio

nalsozialismus. Sie bestäügen die Praxis der 

Sondergerichtsbarkeit und finden ihte Ent

sprechung in den Urteilen des Volksgetichts

hofes und der Wehrmacht justiz, die allesamt 
von einer ,)völkischen« Rechtsauffassung aus

gingen und daher strafrechtliche Schuld ins
besondere in der »Gemeinschaftsschadlich

keit" aufspürten. Jede Straftat schwächte 

nach dieser Auffassung die »Front der Ge

meinschaft«. 

Nur so lassen sich die von rechtsstaarLichem 

Rechtsdenken weit entfernten Urteile auch 

dieses Sondergerichts klären, nicht nur die 

210 im Krieg gefä.llten Todesurteije, von de

nen 170 vollstreckt worden sind. Für 1945 

rechnete Mechler die Quote der Todesurteile 

auf Il % hoch. Det Vergleich mit den Zahlen 

anderer Sondergerichte zeigt, dass unrer

schiedliche Schwankungsbreiten konstatiert 

werden müssen. Der größte Anteil an den 

Todesurteilen in Hannover entfiel auf die An

wendung der Volksschädlingsverordnung 

(99), gefolgt von der GewaltverbrecherVO. 
Über die koniorme »Rechtsprechung<, des 

SG Hannover sagt die Tatsache erwas aus, 

dass vom Reichsjustizminister 2.4 Todesur
teile in Freiheitsstrafen umgewandelt worden 

sind. 

Wie bei anderen Untersllchungen über das 

Wirken von Sondergerichten liegt auch in 

der vorliegenden Arbeit der Erkennrnisge-

winn dort, wo der Alltag der Kriegsgesell

schaft transparent wird. Richter, Staatsanwalt 

und »Volksgenosse« stehen sich gegenüber. 

Kleinkriminalit<lt, »falsches Denken« werden 

todesv.rUrd,ig, wo der Wille des »Führers« 

durchgesetzt wird. Nicht Gesetzespositivis

mus war am Werk, sondern Unrechtsgestal

rung, in Hannover wie in Berlin, Freiburg 

usw. 

Manfred Messerschmidt 

Michael P Hensle, Die Tode",,-tede des Son
dergerichts heiburg 1940-1945. Eine Unter
such~mg unter dem Gesichtspunkt von Verfol
gung Imd WIdersland, Mimchen (Bel/eville 
Verlag) 1996, 192 5., DM 34,-

Mehr als I I 000 Todesurteile sind von den 

Sondergetichten des NS-Staates verhängt 

worden. Ihre Richter, durchweg Juristen) 

die vor t933 ihte Ausbildung absolviert hat
ten, sorgten während des Krleges mit einer 

konsequenten Anwendung der Volksschäd

Lingsverordnung, der Kriegssonderstraf

recbtsverordnung u. a. dafür, dass die in die

sen NS-Vorschriften vorgesehenen Todesstra

fen nicht leere Drohungen bLieben. Diese 

Richter waren in der großen Mehrheit Mü

glieder der NSDAP. Seit 1937 wurden sie vom 
zuständigen OLG-Präsidenten berufen, zu 

vorsitzenden und stellvertretenden Landge

richtsdirektoren. Die Grundsätze des neuen 

"Rechtsdenkens(( waren ihnen geläufig. Ge

gen ihre Urteile gab es wie bei denen der 

Wehrmacht justiz kein Rechtsmittel und 
ebensowenig die Garantie des »gesetzlichen 

Richters« im Prozess. Staatssekretär Freisler 

stimmte kurz nach Kriegsbeginn, im Oktober 

1939, die Herren ein: ),Die Sondergerichte 

müssen immer daran denken, dass sie gewis

sermaßen eine Panzertruppe der Rechtspflege 

sind. Sie müssen ebenso schnell sein wie die 

Panzertruppe, sie sind mit ebenso großer 

Kampfkrafr ausgestatter«. 

Mit der Aufarbeirung der Urteilspraxis dieser 

Gerichte lässt sich flächendeckend der Ge

richtsterror des NS-Regimes erfassen. Ihre 

Gesamtzahl stieg nach 1942 auf 92 im Reich 
und den annektierten Gebieten an. Einen 

wichtigen Baustein liefert die Untersuchung 

Michael Hensles. Das Sondetgericht Frei

burg, zuStändig für die Landgerichrsbezirke 

Freiburg, Waldshut, Konstanz und Offen

burg, ist am 1. November 1941 errichretwor-
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den . In den im Staatsarchiv Frriburg nicht 

vollständig archivierten Akten der Staatsan
wa ltschaft Freibu rg ermitrelt. Hensle eine 

Gesamtzahl von uber 1000 Verfahren gegen 

988 Per.sonen, nahezu 50% der Verfahren be
bS.laen sich mit »)Verbrechen_ i. S. der bei 

Kriegsbeginn erlassenen Verordnungen. In 
27 Verfahren ergingen 29 Todesurteile. Damit 
wurde eine Größenordnung wie etwa bei den 

Sondergerichten Kiel und Saarbrücken er

reicht: ca. )-4% der Verfahren. 

In zwei Fallen sah sich selbst Reichsjustiz 
millister Thierack veranlasst, die Todesurteile 

in zeiüge Zuchthausstrafen umzuwandeln, so 
das Urteil gegen einen sog. lO Postmarder<l, 

einen 2)jahrigen Postarbeiter, der etwa 20 

Päckchen »erleichtert« hatte, darunter Feld

postpäckchl!n. So etwas ko nnte nach Auf
f.l.o:; .o:;ung des Freibufbcr Sondergerichts »zur 

Unterhöh lung des Widersrandswillens nicht 
unwesentlich beitragen.. Die Dolchstoß

legende wurde wiederbek·bt. Wie bei der Mi

litiiq ustil sp ielte der Ab.« hreckun gsgcdanke 
eine große Rolle und vor allem der spezielle 

Grundsatz der Ausmerzung »Ntinderweni
ger-. D er Landgericht~pdsident von Fran ~ 

kenberg begründere das Todeltl!'t.il gegen 
eine Postzustellerin wegen Uncer.o:;chb"gung 

von 776 RM mit der aus anderen Verfahren 

Hein R. Mecker 

bekannten Fo rmel: ),S ie ist eine für die Volks

gemeinschaft minderwertige Persönlichkeit «. 

In vielen Urteilen gegen Aus\;inder spielten 

rass istische Vorurteilt: eine Rolle. 

Nur ein Todesurteil wurde wegen eines Tö
rungsdelikts ve rhängt. Über z.wei Drirtel der 

Todeska ndidatcn waren nicht vorbestraft, 
insbesondere nicht die »Bahn- und Postmar
der., die als , Volksschädlinge« der NS-Ge

rechtigkeit zum Opfer fielen. 

Insgesamt bestätigten die Ergebnisse Hensles 
die Funktion de,. Sondergerichte als Stabili 

satoren des N S-Regimes. Damit iSt die Frage 
gestellt, ob die Opfer dieser Just iz in den 
Zusammenhang m.it der Diskussion um Wi
derstand und ResiStenz gebracht werden kön
nen. Hensle gibr zu bedenken: Erst die Ver

folgung aurch da, NS-Rcgime habe die 
Handlungsweise der Verurteilten in Wider· 
standsaktc »verwandelt(!, zwar nicht gege n 

den Nationalsozialismus generell. sondern 
gegen einzelne sci ner Maßnahmen - aber 

hier bleibt der Autor unentschieden. Es gibr 

in der Öffendichkeit keinen Konsens in der 

Frage. Es sei nur eri nnen an die jahrelange 
Diskussion uber die Norwendjgkeir der Re
habilitierung der Opfer der Milirärjustiz. 

Manfred MeHerschmidt 

Raben und Roben 

Rechtszugkräftige Limericks und linke Vel'sfüße 
Mit Zeichnungen von earo Maas 

Aus den kleinen Dramen im Unsinn des Lebens, die der Streitgegen -
s tand von Gerichtsprozessen sind, lassen s ich dicke Romane oder Thea-
terstücke mil fünf Akten machen, aber auch knappe, streng geformte 
Fünfze iler mit der heimtückischen Sprachmelodie eines Wiener Wal-
zers, Fast ausschließ lich solche Limericks enthält die Sammlung, Ein 
ideales Geschenk I 

/999, 72 S., ellg!. brosch .. /8,80 DM, / 37,- üS. / 8, - sF/; 
ISBN 3-7890-6188-3 
(JURART - Recht und Kunst) o NOMOS Verlagsgesellschaft 

76520 Baden-Baden 
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